[image: ]
[image: ]
	[image: ]
	[image: Une image contenant Police, Graphique, logo, graphisme

Description générée automatiquement]
	[image: ]




Allgemeine Teilnahmebedingungen für ein systemisches Projekt (ATB)
Umsetzung der Agrar- und Ernährungsstrategie des Kantons Freiburg

***
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[bookmark: _Toc212122550][bookmark: _Toc233644482]EINLEITUNG
Im Rahmen der Umsetzung der Agrar- und Ernährungsstrategie des Kantons Freiburg wird die Entwicklung von systemischen Projekten (im Folgenden „systemische Projekte“) gefördert, um Innovationen im Landwirtschafts-, Agrar- und Lebensmittelsektor des Kantons Freiburg voranzutreiben.
Seit dem Start dieser Strategie wurden 17 systemische Projekte finanziert, an denen mehr als 30 Organisationen (Unternehmen oder Institutionen) beteiligt waren. Die systemischen Projekte stärken die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Hochschulen im Bereich der Innovation und schaffen Synergien zwischen Wissenschaft und Wirtschaft.

Die vorliegenden ATB wurden vom gemeinnützigen Verein „Cluster Food & Nutrition“ (im Folgenden „Verein“ oder „Koordinator“) mit Sitz in Passage du Cardinal 11, Freiburg (Schweiz) erstellt, der als Koordinator von Fribourg Agri&Food fungiert. Die satzungsmässigen Ziele des Vereins können unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.clusterfoodnutrition.ch/de/die-vorteile-fuer-unsere-mitglieder.

[bookmark: _Toc233644483][bookmark: _Toc204099871]DEFINITION EINES SYSTEMISCHEN PROJEKTS
Ein systemisches Projekt ist ein innovatives Kooperationsprojekt mit grossem Potenzial für die Wirtschaft und die Nachhaltigkeit des Agrar- und Lebensmittelsektors im Kanton Freiburg. Es befasst sich mit mindestens einem der folgenden drei Schwerpunktthemen:

· Verwertung von Biomasse: Nutzung von Nebenprodukten der Lebensmittelproduktion als Rohstoffe für andere Wertschöpfungsketten, Aufwertung bestehender Wertschöpfungsketten, Schaffung neuer Wertschöpfungsketten und Verarbeitungsaktivitäten
· Landwirtschaft & Industrie 4.0: Einführung digitaler Technologien in der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie
· Konsum'akteure und Innovation: Einbindung der Verbraucher in die Entwicklung von Lösungen sowie von gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln

Ziel ist es, Projekte mit einem systemischen Ansatz und systemischem Wirkungspotenzial im Zusammenhang mit dem Thema gemäss den nachstehend aufgeführten Zielen zu fördern, zu begleiten und zu finanzieren.
[bookmark: _Toc233644484]ZIELE
Das systemische Projekt trägt in verschiedenen Formen der Zusammenarbeit zur Innovation bei: im technologischen Bereich (z. B. Maschinen, Computerprogramme usw.), im sozioökonomischen Bereich (z. B. Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten, Produkte und Dienstleistungen, Wohlbefinden am Arbeitsplatz, Dynamiken der Zusammenarbeit und der Gemeinschaft usw.) oder im Umweltbereich (z. B. Kreislaufwirtschaft bei Materialien, Bodenregeneration usw.).
Die Träger eines systemischen Projekts sind verpflichtet, folgende Ziele anzustreben:
· [bookmark: _Toc204099877]Förderung des Wissens- und Technologietransfers;
· [bookmark: _Toc204099878]Neue leistungsfähige und wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle erforschen und aufzeigen, insbesondere solche, die auf interdisziplinären, bereichsübergreifenden und/oder ganzheitlichen Ansätzen beruhen;
· [bookmark: _Toc204099879]Die Vernetzung, den Kapazitätsaufbau sowie die Schaffung von Vertrauen und Zusammenarbeit zwischen allen sozioökonomischen Akteuren im Zusammenhang mit dem Schwerpunktthema fördern, insbesondere durch – formelle oder informelle – Partnerschaften zwischen dem öffentlichen Sektor, der Privatwirtschaft und Privatpersonen;
· Den Eigeninitiativegeist und das Know-how in diesem Themenbereich anregen und fördern sowie Kompetenzen und Talente im Kanton Freiburg oder in der Schweiz entwickeln;
· Dazu beitragen, den Kanton Freiburg als vorbildliches Ökosystem zu positionieren;
· Die Wertschöpfungsketten verbessern und Schnittstellen mit hoher Wertschöpfung fördern;
· Die Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze fördern.


[bookmark: _Toc233644485]DEFINITIONEN
Die Abkürzungen und Begriffe mit Grossbuchstaben werden im Folgenden definiert:
	Koordinator 
	Verein Cluster Food & Nutrition

	COPRO
	Projektkomitee von Fribourg Agri & Food. Die Mitglieder der COPRO (siehe https://www.fribourg-agrifood.ch/de/wer-sind-wir) fungieren als Jury für die Auswahl der geförderten systemischen Projekte und können bei Bedarf und je nach Fall verschiedene Experten zur Bewertung der Anträge zur Finanzierung hinzuziehen.

	Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts
	Ordnungsgemäss ausgefülltes offizielles Antragsformular für die Finanzierung eines systemischen Projekts, verfügbar auf der Plattform der Website von Fribourg Agri&Food. 

	Frühere RGE
	Alle RGE von Vertragspartnern, die vor oder ausserhalb ihrer Beteiligung an einem systemischen Projekt entwickelt, umgesetzt oder auf andere Weise erworben wurden und in keinem Zusammenhang mit diesem stehen.

	Nachgelagerte RGE
	Alle RGE, die mit den Ergebnissen verbunden sind, die von den Vertragspartnern im Rahmen der Durchführung des systemischen Projekts konzipiert, erstellt, entwickelt, umgesetzt oder registriert wurden. Ausgenommen hiervon sind RGE, die in den Bereich der Unterscheidungsmerkmale fallen (z.B. Marken, Firmennamen usw.).

	Rechte des geistigen Eigentums (RGE)
	Alle Rechte an immateriellen Vermögenswerten, deren Schutz nach dem schweizerischen Urheberrecht (SR 231) oder dem gewerblichen Rechtsschutz (SR 232) gewährleistet und wirksam ist, oder die als Geschäftsgeheimnisse im Sinne einer Bestimmung des schweizerischen Straf- oder Verwaltungsrechts anerkannt und geschützt sind.

	Geschäftspartner oder Industriepartner
	Jeder Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts – im weiteren Sinne auch das systemische Projekt selbst – muss mehrere Partner umfassen, darunter mindestens einen Geschäfts- oder Industriepartner. Der Geschäftspartner oder Industriepartner ist eine Kategorie von Vertragspartnern, deren Ziel gewinnorientiert oder anderweitig vergütungsorientiert ist und deren Absicht im Rahmen des systemischen Projekts darin besteht, aus diesem und/oder seinen Ergebnissen einen sozioökonomischen Mehrwert zu schaffen; dabei handelt es sich typischerweise um Start-ups, Unternehmen, Handelsgenossenschaften usw.

	Forschungspartner
	Jedes systemische Projekt wird dazu ermutigt, einen oder mehrere Forschungspartner einzubeziehen. Der Forschungspartner ist eine Kategorie von Vertragspartnern, die keinen Gewinnzweck verfolgen und deren Ziel im systemischen Projekt darin besteht, Daten, Fähigkeiten und/oder Kompetenzen beizusteuern, die für die Forschung und die Experimente nützlich oder notwendig sind; dabei handelt es sich typischerweise um nichtkommerzielle Forschungszentren, öffentliche Forschungseinrichtungen oder -institute, spezialisierte Nichtregierungsorganisationen (NGOs) usw.

	Vertragspartner
	Jede Person, die an einem systemischen Projekt beteiligt ist, sei es als Projektträger, als Geschäftspartner oder als Forschungspartner. Ein Vertragspartner ist stets mit anderen Vertragspartnern in einem gemeinsamen systemischen Projekt verbunden.

	Projektträger
	Eine natürliche Person aus dem Kreis der Vertragspartner, die diese gegenüber dem Koordinator im Rahmen eines Antrags auf Finanzierung eines systemischen Projekts und dessen Umsetzung vertritt. Der Projektträger nimmt die finanziellen Mittel entgegen, die sich aus einer positiven Entscheidung über den Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts ergeben, und verwaltet diese.
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[bookmark: _Toc233644486]GESCHÄFTSORDNUNG
Die Bewertung der Anträge für ein systemisches Projekt obliegt der COPRO, das Fribourg Agri&Food leitet. Die Bedingungen und Verfahrensregeln für die Gewährung einer Förderung für ein systemisches Projekt lauten wie folgt:

a) Persönliche Kriterien

- 	Als natürliche Person sind Sie handlungsfähig (insbesondere volljährig und urteilsfähig) oder von Ihrem gesetzlichen Vertreter bevollmächtigt, verbindliche Verpflichtungen gegenüber dem Koordinator und den Vertragspartnern einzugehen; als juristische Person, Institution oder sonstige Form einer kollektiven Organisation verfügen Sie über die volle Rechtsfähigkeit und die erforderlichen Befugnisse, um verbindliche Verpflichtungen gegenüber dem Koordinator und den Vertragspartnern einzugehen; 
-   Als natürliche Person sind Sie Schweizer Staatsbürger oder Schweizer Staatsbürgerin oder verfügen über eine gültige Arbeits- oder Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz; als juristische Person, Institution oder sonstige Form einer kollektiven Organisation sind Sie in der Schweiz registriert oder haben dort Ihren offiziellen Sitz. Wenn Sie die Kriterien hinsichtlich Staatsangehörigkeit, Arbeitserlaubnis oder Registrierung nicht erfüllen, müssen Sie nachweisen können, dass die Einreichung Ihres systemischen Projekts darauf abzielt, einen sozioökonomischen Mehrwert für oder im Kanton Freiburg zu schaffen.

Wenn eine natürliche Person (z. B. ein einzelner Mitarbeiter) beabsichtigt, einen Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts im Namen und im Auftrag einer juristischen Person (z. B. eines privaten Unternehmens oder einer öffentlichen Einrichtung) einzureichen, erklärt diese Person, dass sie als bevollmächtigter Vertreter mit der uneingeschränkten Befugnis handelt, ihre juristische Person im Rahmen der für den Verein geltenden ATB und SPB (wie nachstehend definiert) zu verpflichten. Diese natürliche Person wird namentlich als Ansprechpartner und Vertreter der juristischen Person genannt, jedoch gilt ausschliesslich die juristische Person als Projektträger.

b) Zusammensetzung

Jeder Antrag muss mindestens einen im Kanton Freiburg ansässigen Geschäftspartner oder Industriepartner (gewinnorientierte Tätigkeit) einbeziehen. Ein Forschungspartner (gemeinnützige Tätigkeit) ist für jedes systemische Projekt obligatorisch, jedoch kann der Koordinator Ausnahmen vorsehen, wenn die Umstände dies rechtfertigen. Vorrang erhalten systemische Projekte, an denen möglichst viele im Kanton Freiburg ansässige Akteure beteiligt sind.

c) Höhe der Förderung für systemische Projekte
Der Antrag auf finanzielle Unterstützung ist auf CHF 150'000 begrenzt. Er darf 70 % der im Budget
veranschlagten Gesamtkosten nicht überschreiten.

d) Einreichungsdatum
Anträge auf Finanzierung eines systemischen Projekts können jährlich und stets im Rahmen einer Projektausschreibung eingereicht werden, die über die Kommunikationskanäle von Fribourg Agri&Food (fribourg-agrifood.ch und die LinkedIn)-Gruppe) bekannt gegeben wird. 

e) Prüfung des Antrags auf Förderung
Anträge auf Finanzierung eines systemischen Projekts werden von der COPRO im Rahmen einer Sitzung zur Bewertung dieser Anträge genehmigt.

f) Verfahren
Ein Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts unterliegt einem Einreichungs- und Bewertungsverfahren. Sobald der Antrag von der COPRO genehmigt wurde, muss die Durchführung des systemischen Projekts gemäss dem Verfahren zur Durchführung eines systemischen Projekts erfolgen. Diese beiden Verfahren in ihrer aktuellen Fassung, die auf der Seite Systemische Projekte | Fribourg Agri&Food verfügbar ist, sind integraler Bestandteil der vorliegenden ATB.


g) Verwaltung
Der Koordinator verwaltet die Anträge für Förderung und die systemischen Projekte in ihrer Umsetzungsphase. Er kann die Dienste von Drittanbietern in Anspruch nehmen, um dem Projektträger im Rahmen von „Fribourg Agri&Food“ potenziell vorteilhafte Optionen oder zusätzliche Dienstleistungen anzubieten, wie beispielsweise Coaching, spezialisierte Beratungsdienste oder Kommunikationsagenturen. Die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen ist vollkommen freiwillig. Entscheidet sich der Projektträger für eine dieser Optionen oder eine dieser zusätzlichen Dienstleistungen, kommt das Vertragsverhältnis ausschliesslich zwischen ihm und dem betreffenden externen Dienstleister zustande; der Koordinator ist weder Vertragspartei noch für irgendeinen Aspekt dieses Vertrags verantwortlich.

h) Kommunikation
Die Vertragssprache zwischen dem Koordinator und den Vertragspartnern ist die Sprache, in der der Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts eingereicht wurde, d. h. Deutsch oder Französisch; im Falle von Zweifeln, Unklarheiten oder widersprüchlichen Auslegungen ist die französische Fassung massgebend. Die Vertragssprache gilt für alle Dokumente und Mitteilungen im Zusammenhang mit dem systemischen Projekt, und die entsprechende Fassung hat grundsätzlich Vorrang vor jeder anderen Übersetzung. Der Koordinator behält sich das Recht vor, die Dokumente im Zusammenhang mit dem systemischen Projekt zu ändern, um dessen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
 
i) Solidarität und gemeinsames Vorgehen
Die Vertragspartner haften gegenüber ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit einem systemischen Projekt gesamtschuldnerisch, insbesondere gegenüber dem Koordinator. Ebenso sind alle Forderungen oder Verbindlichkeiten innerhalb von 10 Tagen nach Zustellung der Rechnung oder nach Eintritt des auslösenden Ereignisses fällig, je nachdem, was zuerst eintritt.

j) Status als Vertragspartner
Um den Status eines Vertragspartners an einem systemischen Projekt zu erlangen, müssen die vorliegenden ATB akzeptiert werden. Die Vertragspartner sind verpflichtet, wahrheitsgemässe, korrekte, aktuelle und vollständige Angaben zu machen und diese gegebenenfalls zu aktualisieren.

[bookmark: _Toc233644487]ANTRAGE AUF FÖRDERUNG & PROJEKTZULASSUNGEN
0. [bookmark: _Toc233644488]Form des Antrags auf Finanzierung eines systemischen Projekts
Der Antrag muss über die Funktionen der Plattform unter folgendem Link eingereicht werden:

Projets systémiques | Fribourg Agri&Food (französische Version)
Systemische Projekte | Fribourg Agri&Food (deutsche Version)

Der Koordinator kann die Anzahl der Anträge auf Finanzierung für ein systemisches Projekt begrenzen, die eingereicht oder angenommen werden können.

Ein Projektträger, dessen Antrag abgelehnt wurde, kann im Rahmen einer späteren Ausschreibung einen neuen Antrag stellen. Ein Projektträger, dessen Antrag angenommen wurde, kann später keinen neuen Antrag zum gleichen Thema stellen.

Jeder Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts sowie alle dazugehörigen Unterlagen müssen in Französisch oder Deutsch, den beiden Amtssprachen des Kantons Freiburg, verfasst sein. Anträge, die in einer anderen Sprache verfasst sind, werden nicht berücksichtigt.




[bookmark: _Toc212122016][bookmark: _Toc212122074][bookmark: _Toc212122558][bookmark: __RefNumPara__12026_717510813][bookmark: __RefNumPara__24506_4049652259][bookmark: __RefNumPara__13614_717510813][bookmark: _Toc233644489]Gegenstand des Antrags auf Förderung eines systemischen Projekts
1. Alleinstellungsmerkmal

Jeder Projektträger kann einen oder mehrere Anträge für ein systemisches Projekt einreichen, wobei jedoch jeder Antrag in erster Linie nur ein einziges systemisches Projekt zum Gegenstand haben darf. Der Koordinator behält sich jedoch das Recht vor, die Anzahl der Anträge, die eingereicht werden können, zu begrenzen.

1. Innovativer Charakter

Der Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts muss eine innovative Idee enthalten, die das Potenzial aufweist, ein spezifisches Problem oder eine Herausforderung auf innovative und systemische Weise anzugehen und zu lösen. Die Attraktivität der Lösung (Bedürfnisse der Verbraucher), ihre Machbarkeit (erforderliche Ressourcen und Kapazitäten) und ihre Tragfähigkeit (selbsttragendes Modell) müssen von Anfang an berücksichtigt werden.


Thematischer Bereich

Der Antrag kann sich auf alle Aktivitäten beziehen, die einen offensichtlichen Bezug zu einem oder mehreren der Themenbereiche aufweisen, auch wenn dieser nur am Rande oder in vorläufiger Form besteht.

Zusätzliche finanzielle Unterstützung
Jeder Projektträger muss angeben, ob das systemische Projekt, für das der Antrag auf Förderung gestellt wird, oder ein anderes damit verbundenes Projekt im Rahmen von „Fribourg Agri&Food“ oder einer anderen Fördermassnahme innerhalb oder ausserhalb des Kantons Freiburg finanziell gefördert wird oder bereits gefördert wurde.
Eine doppelte staatliche Finanzierung desselben Projekts kommt nicht in Frage, da dies gegen das Subventionsgesetz verstösst.
Falls das systemische Projekt bereits eine finanzielle Unterstützung von Fribourg Agri&Food erhalten hat (beispielsweise über einen Innovationsscheck), muss der Abschlussbericht zum Innovationsscheck beim Koordinator eingereicht und von ihm genehmigt werden.
Wenn eine Organisation einen neuen Förderantrag stellen möchte, während bei ihr noch ein von Fribourg Agri&Food gefördertes Projekt läuft, müssen sich das Thema und der Projektträger von dem laufenden Projekt unterscheiden.

Abhängigkeit von privatisierten früheren RGE
Wenn die Umsetzung des systemischen Projekts, wie im Antrag beschrieben, von der Nutzung früherer RGE abhängt, die nicht allen frei zur Verfügung stehen (privatisiert), sowie von nachgelagerten RGE, muss der Antrag auf Finanzierung des systemischen Projekts diese RGE, ihren Umfang und ihre Relevanz für das geplante systemische Projekt auflisten. Die Offenlegung vertraulicher Informationen ist hierfür jedoch weder erforderlich noch erwünscht.
[bookmark: _Toc233644490]Prüfung des Antrags
Anträge werden ausschliesslich während der Ausschreibungsphase geprüft. Wenn Sie einen Antrag auf Finanzierung systemischer Projekte einschliesslich aller dazugehörigen Beiträge einreichen, wird dieser an den Koordinator und anschliessend an die COPRO weitergeleitet. Dieser Antrag kann bis zum Ablauf der Ausschreibungsphase angepasst, geändert, ergänzt oder zurückgezogen werden. Sobald Sie einen solchen Antrag einreichen, sind Sie verpflichtet, in angemessener und zeitnaher Weise mitzuwirken, um das Validierungsverfahren zu erleichtern.

Unabhängig von den Ergebnissen stellt die Prüfung eines solchen Antrags keinerlei Garantie gegenüber irgendjemandem hinsichtlich des systemischen Projekts als solches dar, insbesondere hinsichtlich seiner Eigenschaften wie Qualität, Tragfähigkeit oder Übereinstimmung mit den geltenden Normen, den geltenden Gesetzen oder etwaigen Rechten Dritter. Insbesondere prüft der Koordinator die Anträge sowie alle damit verbundenen Beiträge nur oberflächlich und ausschliesslich zum Zweck der ordnungsgemässen Abwicklung des Antrags und der Durchführung eines Projekts.

Der Koordinator ist uneingeschränkt befugt, jeden Antrag oder jeden damit zusammenhängenden Beitrag abzulehnen, zurückzuziehen oder zurückzuweisen, auch wenn dieser bereits auf der Plattform veröffentlicht wurde. Der Koordinator kann bestimmte Änderungen oder Klarstellungen im Antrag verlangen.

Auch nach der Prüfung des Antrags auf Finanzierung eines systemischen Projekts kann der Koordinator dem Projektträger und/oder den anderen Vertragspartnern vorschlagen, einen weiteren Vertragspartner in sein Team aufzunehmen. Die Vertragspartner entscheiden einstimmig, ob sie den Vorschlag des Koordinators annehmen oder ablehnen.
[bookmark: __RefNumPara__10622_147456089][bookmark: _Toc233644491]Annahme des Projekts 
Um als systemisches Projekt anerkannt zu werden, muss ein Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts ordnungsgemäss eingereicht, anschliessend von der COPRO ausgewählt und vom Koordinator bestätigt (mitgeteilt) werden.

Werden die allgemeinen Form- und Inhaltsanforderungen im Sinne der Absätze 6.1 und 6.2 nicht erfüllt oder nicht mehr erfüllt, kann der Koordinator den Antrag oder gegebenenfalls das damit verbundene systemische Projekt für unzulässig erklären oder widerrufen (für ungültig erklären). Ebenso steht es dem Koordinator frei, zu bestimmen, welche Vertragspartner zur Teilnahme an einem systemischen Projekt berechtigt sind. Die COPRO bewertet und wählt die Anträge auf Finanzierung eines systemischen Projekts auf der Grundlage der folgenden Kriterien aus:

Relevanz

Steht das vorgeschlagene Projekt im Einklang mit mindestens einem der Schwerpunktthemen und den Zielen von Fribourg Agri&Food?

Potenzial für systemische Auswirkungen

Zielt das vorgeschlagene systemische Projekt auf Aktivitäten und Ergebnisse ab, die globale Auswirkungen haben können, wobei eine Vielzahl von Faktoren berücksichtigt wird, einschliesslich der potenziellen Auswirkungen auf alle Arten von Akteuren und Vertragspartnern (z. B. Bürger, Verbraucher und Nutzer verschiedener Art)? Die Auswirkungen können wirtschaftlicher Natur sein oder im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stehen.

Innovationsgrad
Ist das vorgeschlagene systemische Projekt im Vergleich zum aktuellen Stand der Wissenschaft, der Technik und des Ökosystems originell und innovativ?

Interesse

Stellt das vorgeschlagene Projekt für den Kanton Freiburg einen Mehrwert in sozioökonomischer Hinsicht und im Hinblick auf die Nachhaltigkeit dar?

Methodik und Durchführung

[bookmark: __RefNumPara__6175_4140002131]Sind die Kompetenzen (z. B. technische, organisatorische), die Kapazitäten (z. B. materielle, finanzielle, personelle) und die methodische Qualität vorhanden, um das vorgeschlagene systemische Projekt unter Berücksichtigung der Ziele und Anforderungen, denen es unterliegt, sorgfältig durchzuführen?

Reserve

Der Koordinator behält sich das Recht vor, die oben genannten Auswahlkriterien zu präzisieren oder zu erweitern.

Die Annahme eines Finanzierungsantrags und die Gewährung einer Förderung für ein systemisches Projekt garantieren weder dem Projektträger noch den Vertragspartnern in irgendeiner Weise die Möglichkeit, das Projekt tatsächlich durchzuführen. Es obliegt ausschliesslich dem Projektträger und den Vertragspartnern, sich jederzeit zu vergewissern, dass sie über die erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Voraussetzungen verfügen und dass das Projekt alle geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einhält. Der Koordinator führt lediglich eine summarische Prüfung durch und überprüft nicht, ob das Projekt diesen Anforderungen entspricht.
[bookmark: _Toc212122020][bookmark: _Toc212122078][bookmark: _Toc212122562][bookmark: _Toc212122021][bookmark: _Toc212122079][bookmark: _Toc212122563][bookmark: _Toc212122022][bookmark: _Toc212122080][bookmark: _Toc212122564][bookmark: __RefNumPara__13595_717510813][bookmark: _Toc233644492]PROJEKTFINANZIERUNG
[bookmark: _Toc233644493]Finanzielle Unterstützung Fribourg Agri&Food
1. [bookmark: __RefNumPara__7077_2752054640]Förderfähigkeit

Die Vertragspartner eines systemischen Projekts haben erst dann Anspruch auf finanzielle Unterstützung für die Umsetzung ihres systemischen Projekts, wenn sie die SPB akzeptiert und ihre Zustimmung in einem Kooperationsvertrag zwischen den Vertragspartnern bestätigt haben.

1. Verwaltung der finanziellen Fördermittel nach Genehmigung eines systemischen Projekts

Der Projektträger ist gegenüber dem Koordinator für die Entgegennahme und Verwaltung der finanziellen Unterstützung im Namen aller Vertragspartner des systemischen Projekts verantwortlich. In seiner Abwesenheit, falls seine Kontaktdaten fehlerhaft sind oder für die Gewährung oder Auszahlung der finanziellen Unterstützung erforderliche Angaben fehlen, ist der Koordinator von jeglicher Gewährung oder Auszahlung befreit. Die finanzielle Unterstützung wird allen Vertragspartnern gemäss den von den Vertragspartnern unterzeichneten SPB gewährt. Dabei gilt jeder Vertragspartner des systemischen Projekts als gesamtschuldnerischer Gläubiger. Nicht verwendete oder unrechtmässig verwendete Beträge müssen am Ende des systemischen Projekts an den Koordinator zurückgezahlt werden.


1. Verwendung der Mittel

Jede Förderung für die Umsetzung des systemischen Projekts wird wie folgt gewährt:

Verwendungszweck: Jede Förderzuweisung ist ausschliesslich für die Durchführung des systemischen Projekts durch den Projektträger und die Vertragspartner gemäss den in den SPB festgelegten Modalitäten und in Übereinstimmung mit dem zuletzt von dem Koordinator genehmigten Formular „Budget“ bestimmt (siehe Formular „Budget“ im Anhang).

Finanzielle Deckung: Die Förderung deckt ausschliesslich die Ausgaben ab, die für das systemische Projekt unmittelbar erforderlich oder nützlich sind, und zwar in Höhe der tatsächlich angefallenen und nachweisbaren Kosten. Der Koordinator kann jederzeit Belege anfordern. Der Projektträger muss ein aktuelles Ausgabenverzeichnis führen. Im Abschlussbericht sind Rechnungsbelege vorzulegen.

1. Unzulässige Nutzung

Im Falle einer missbräuchlichen Verwendung der Mittel kann der Koordinator die sofortige Rückzahlung bereits ausgezahlter Beträge verlangen, künftige Zuwendungen einbehalten und weitere Massnahmen ergreifen, einschliesslich der Aussetzung, Aufhebung oder Ungültigerklärung des Projekts. Rechtsmittel bleiben vorbehalten.

1. Zahlungsbedingungen

Der Koordinator behält sich das Recht vor, die Auszahlung der Förderung von der vorherigen Vorlage von Belegen abhängig zu machen. Ungeachtet anderslautender Bestimmungen ist keine Vorauszahlung fällig. Der Koordinator legt die Höhe der in den SPB geltenden Förderung fest, wobei er sich insbesondere auf die Bewertungen der COPRO stützt.
[bookmark: _Toc233644494]Eigenanteil an der Finanzierung des Projekts
1. Obligatorischer Eigenanteil 

Der Projektträger und die Vertragspartner sind verpflichtet, einen Eigenanteil zu leisten, der proportional zum Wert der für die Durchführung des systemischen Projekts erhaltenen Förderung ist. Der Eigenanteil beträgt mindestens 30 % des gewährten Förderbetrags und kann verschiedene Formen annehmen (Bargeld, Arbeitsstunden, Material, Dienstleistungen, Barzahlungen). Der Eigenanteil darf ausschliesslich für die direkte Durchführung des Projekts verwendet werden. Die Verwendung des Eigenanteils, sei er finanzieller oder anderer Art, wird erst nach Genehmigung des Berichts über die betreffenden Aktivitäten bestätigt.

1. Folgen der Nichterfüllung
Alle am Ende des Projekts nicht verwendeten oder unrechtmässig verwendeten Beträge verbleiben beim Koordinator. Bei vollständiger oder teilweiser Nichtverwendung des Eigenanteils können alle Fördermittel für ungültig erklärt werden und müssen folglich zurückgezahlt werden. Der Koordinator behält sich das Recht vor, zusätzlichen Schadensersatz zu fordern.
[bookmark: _Toc233644495]UMSETZUNG SYSTEMISCHER PROJEKTE
Die Durchführung eines systemischen Projekts unterliegt dem Verfahren zur Durchführung eines systemischen Projekts (siehe Anhang).

[bookmark: _Toc233644496]	Vertrag zwischen den Vertragspartnern eines systemischen Projekts
[bookmark: __RefNumPara__12033_717510813]a)    Art und Inhalt
Der Vertrag zwischen den Vertragspartnern eines systemischen Projekts bildet die vertragliche Beziehung zwischen diesen Vertragspartnern. Er legt in der Regel die Modalitäten der Zusammenarbeit fest, einschliesslich der Rollen, Verantwortlichkeiten, gegenseitigen Rechte und Pflichten sowie der Verwaltung gemeinsamer Ressourcen und der RGE.

Rolle des Koordinators

Obwohl der Koordinator kein Vertragspartner im Sinne des Vertrags zwischen den Projektbeteiligten eines systemischen Projekts ist, kann er auf Antrag der Projektbeteiligten die Rolle eines Schlichters, eines Vermittlers oder eine andere unterstützende Funktion übernehmen. Der Koordinator übernimmt keinerlei Verantwortung für die Übertragung, Verteilung oder Verwendung der Mittel durch den Projektträger oder die Vertragspartner sowie für etwaige vertragliche oder rechtliche Verstösse im Zusammenhang mit der Verwendung der Mittel.

Verabschiedung und Bekanntgabe

Wenn die Vertragspartner des gleichen systemischen Projekts ihren Vertrag unterzeichnet haben, geben sie dies bekannt und übermitteln das unterzeichnete Dokument an den Koordinator. Liegt innerhalb von drei Monaten nach Unterzeichnung der ATB kein Vertrag zwischen den Vertragspartnern eines systemischen Projekts vor, kann der Koordinator das Projekt für ungültig erklären.

Form und Inhalt des Vertrags zwischen den Vertragspartnern eines systemischen Projekts
Ein Mustervertrag zwischen den Vertragspartnern eines systemischen Projekts wird den Vertragspartnern eines systemischen Projekts in den Anhängen dieser ATB zur Verfügung gestellt.
[bookmark: __RefNumPara__5043_372204892][bookmark: _Toc233644497]	Rechenschaftspflicht
a) Allgemeiner Grundsatz

Der Projektleiter verpflichtet sich, dem Koordinator regelmässig über den Stand, den Fortschritt und die Verwaltung des systemischen Projekts Bericht zu erstatten.

b) [bookmark: __RefNumPara__12024_717510813]Zwischenbericht und Abschlussbericht

Der Projektträger muss dem Koordinator in verschiedenen Phasen der Umsetzung des systemischen Projekts vorgeschriebene Berichte vorlegen. 

Der Zwischenbericht gibt Aufschluss über die tatsächlich angefallenen Kosten und die Abweichungen. Er kann zudem die geplanten oder durchgeführten Aktivitäten, die geplanten oder erzielten Ergebnisse, die erwarteten oder aufgetretenen Probleme sowie die ergriffenen oder noch zu ergreifenden Massnahmen zu deren Behebung beschreiben. Er kann zudem über den Zeitplan für die Durchführung der Aktivitäten und wichtige Meilensteine sowie über Einschätzungen hinsichtlich der Risiken oder Chancen für das systemische Projekt informieren. Er muss zur Hälfte der vorgesehenen Laufzeit des systemischen Projekts vorgelegt werden.
 
Der Abschlussbericht schliesst das systemische Projekt ab und beschreibt die tatsächlichen Ausgaben und Leistungen im Vergleich zu den in den SPB festgelegten Zielen. Die Belege für die Kosten oder Ausgaben müssen ebenfalls als Anhang beigefügt werden. Er ist unabhängig vom Ausgang des systemischen Projekts vorzulegen. Der Koordinator kann die Überarbeitung, die Streichung bestimmter Teile des Berichts oder die Berichtigung eines Berichts verlangen, der als nicht konform, unleserlich, unvollständig oder inkohärent erachtet wird.

Die Berichtsvorlagen sind ein wesentlicher Bestandteil des Antrags für die Finanzierung eines systemischen Projekts. 
[bookmark: _Toc233644498]Zugang zu den Dienstleistungen von Fribourg Agri&Food
Im Rahmen der Umsetzung eines systemischen Projekts kann der oder die Begünstigte Zugang zu den von Fribourg Agri&Food angebotenen Dienstleistungen erhalten.

Die Beträge und Modalitäten im Zusammenhang mit diesen Dienstleistungen müssen vorab und vor Einreichung des Antrags mit dem Koordinator von Fribourg Agri&Food besprochen und bestätigt werden.
[bookmark: _Toc212122030][bookmark: _Toc212122088][bookmark: _Toc212122572][bookmark: __RefNumPara__6288_372204892][bookmark: _Toc233644499]Rechte des geistigen Eigentums (RGE)
[bookmark: _Toc233644500]frühere RGE
Jeder Vertragspartner besitzt oder könnte Rechte an geistigem Eigentum besitzen, die vor oder ausserhalb des Projekts und ohne Zusammenhang mit diesem entwickelt, umgesetzt oder auf andere Weise erworben wurden (frühere RGE).
Jeder Vertragspartner bleibt alleiniger Inhaber aller Rechte, Titel und Ansprüche in Bezug auf seine eigenen RGE: Der Status als Vertragspartner beinhaltet weder eine Übertragung noch eine Genehmigung zur Nutzung der früheren RGE in irgendeiner Weise und ist auch kein Hinweis darauf. Werden in einem Antrag oder einem anderen Beitrag frühere RGE erwähnt, müssen diese eindeutig als solche gekennzeichnet sein, und zwar in einer identifizierbaren oder eindeutig identifizierbaren Form (z. B. „Patent CH1234567“).

[bookmark: __RefNumPara__7252_1417846212][bookmark: _Toc233644501]nachgelagerte RGE
Wenn das Projektteam im Rahmen der Projektdurchführung Ergebnisse erzeugt oder hervorbringt, die mit nachgelagerten RGE verbunden sind oder verbunden sein können, werden die Verwaltung und die Nutzung dieser Rechte im Vertrag zwischen den Vertragspartnern eines systemischen Projekts geregelt.
[bookmark: _Toc233644502]VERTRAULICHKEIT
[bookmark: __RefNumPara__3050_2482567344_Copy_1][bookmark: _Toc233644503]Datenaustausch
1. [bookmark: __RefNumPara__10342_717510813_Copy_1]Definition

Im Rahmen eines systemischen Projekts tauschen die Vertragspartner untereinander Ideen, Know-how, Dokumente, Dateien, Informationen, Daten usw. aus. 

Verantwortlichkeiten

Der Projektträger und die Vertragspartner sind allein verantwortlich für die offengelegten oder veröffentlichten Daten, insbesondere im Sinne der folgenden Bestimmungen:
· Sie verletzen weder die RGE Dritter noch machen sie sich diese zunutze;
· Sie holen alle Einwilligungen und sonstigen Genehmigungen ein, die für die Nutzung von Daten erforderlich sind, die nicht ihr Eigentum sind; 
· Jede Weitergabe oder Veröffentlichung der Daten erfolgt auf eigene Verantwortung des Projektträgers und/oder der Vertragspartner 

[bookmark: __RefNumPara__1807_2482567344_Copy_1][bookmark: __RefNumPara__3094_740599540_Copy_1][bookmark: __RefNumPara__10345_717510813_Copy_1][bookmark: __RefNumPara__12016_717510813_Copy_1]Geheimhaltungsvereinbarungen
Es steht den Teilnehmenden frei, mit ihnen separate Geheimhaltungsvereinbarungen („Non-Disclosure Agreement“, NDA) in Bezug auf identifizierte oder identifizierbare Informationen abzuschliessen. 
[bookmark: __RefNumPara__6010_1417846212_Copy_1][bookmark: _Toc233644504]Geheimhaltungspflicht des Koordinators
Sofern er entsprechend darüber informiert wird, verpflichtet sich der Koordinator, alle nicht öffentlichen Informationen, die ihm vom Projektträger und den Vertragspartnern offengelegt wurden und zu denen er im Rahmen eines Antrags auf Finanzierung eines systemischen Projekts exklusiven oder privilegierten Zugang hatte, vertraulich zu behandeln.
[bookmark: __RefNumPara__1905_241703991_Copy_1]
Ungeachtet des Vorgenannten darf die Geheimhaltungspflicht des Koordinators seine Aufgaben bei der Umsetzung der Agrar- und Ernährungsstrategie des Kantons Freiburg nicht unangemessen beeinträchtigen. Gleiches gilt für allfällige Verpflichtungen im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten.

Der Koordinator kann einem Projektträger auf der Grundlage vertraulicher Informationen – ohne jedoch deren Inhalt preiszugeben – vorschlagen, Synergien mit einem potenziellen Vertragspartner auszuloten. Ebenso kann der Koordinator personenbezogene Daten von Projektträgern oder Vertragspartnern weitergeben, damit diese miteinander in Kontakt treten können.

[bookmark: __RefNumPara__24994_4049652259]Zur Klarstellung: Der Koordinator ist nicht für die Einhaltung der Verpflichtungen oder Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen den Vertragspartnern verantwortlich. 
[bookmark: _Toc233644505]Kommunikation zu den systemischen Projekten
Der Verein trägt zu Beiträgen bei, um systemische Projekte bei den betroffenen Zielgruppen bekannt zu machen, beispielsweise durch Pressemitteilungen, Kampagnen in den sozialen Netzwerken, Inhalte auf der Website fribourg-agrifood.ch, Newsletter, Veranstaltungen und öffentliche Präsentationen. Im Rahmen dieser Aktivitäten kann der Koordinator den Projektträger und die Vertragspartner um Zusammenarbeit bitten, um an einer Veranstaltung oder den Dreharbeiten für ein Präsentationsvideo des systemischen Projekts teilzunehmen, eine Pressemitteilung abzusegnen usw. 

Der Projektträger und die Vertragspartner verpflichten sich, im Rahmen der Kommunikationsmassnahmen zum systemischen Projekt, für das sie eine Förderung erhalten haben, zur Verfügung zu stehen und zusammenzuarbeiten. Sie verpflichten sich zudem, die erhaltene Förderung in jeglicher Art von externer Kommunikation ausschliesslich mit folgendem Hinweis anzugeben: „Projekt, das im Rahmen der systemischen Projekte von Fribourg Agri&Food unterstützt wird“ sowie die visuellen Elemente wie Logos und Kommunikationsrichtlinien auf der Grundlage des vom Koordinator übermittelten Kommunikationsleitfadens zu verwenden (siehe Anhang). 

[bookmark: __RefNumPara__25041_4049652259]Der Koordinator behält sich das Recht vor, unbeschadet sonstiger Rechtsmittel den Teilnehmenden aufzufordern, Beiträge zu ändern oder zu entfernen, die gegen die vorliegenden ATB oder den Leitfaden für Beiträge verstossen oder die den Zielen von Fribourg Agri & Food zuwiderlaufen könnten. Jeder Teilnehmende verpflichtet sich, diesem Antrag unverzüglich nachzukommen.
[bookmark: _Toc233644506]Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Identität der Teilnehmenden 
1. Nutzungsrechte des Koordinators

Wir halten uns an die Datenschutzerklärung des Kantons Freiburg (https://www.fr.ch/de/datenschutzbestimmungen).
Jeder Teilnehmende am systemischen Projekt gewährt dem Koordinator das nicht ausschliessliche, weltweite und unentgeltliche Recht, seinen (Firmen-)Namen, seine Bilder, Logos und sonstigen Marken oder Kennzeichen sowie die Namen und Bilder seiner verbundenen Unternehmen zu nutzen – ausschliesslich und streng für Werbezwecke im Zusammenhang mit dem systemischen Projekt sowie der Agrar- und Ernährungsstrategie des Kantons Freiburg.


1. Widerrufsrecht

Jede natürliche Person kann dem Koordinator die Nutzungsrechte an ihrem Bild, ihren personenbezogenen Daten und ihren Kennzeichen entziehen, indem sie ihm dies per E-Mail mitteilt.


[bookmark: _Toc233644507]Rechte und Pflichten auf die Inhalte des Projekts 
Der Koordinator kann auf der Grundlage der zu diesem Zweck im Antrag für systemische Projekte, in den Zwischen- und Abschlussberichten erhobenen Daten frei Inhalte zu den systemischen Projekten veröffentlichen und dabei die Namen der Vertragspartner, insbesondere deren Logos, den Titel des systemischen Projekts sowie dessen Zusammenfassung verwenden.
[bookmark: _Toc212122040][bookmark: _Toc212122098][bookmark: _Toc212122582][bookmark: __RefNumPara__2144_2195756026][bookmark: __RefNumPara__1786_2482567344][bookmark: __RefNumPara__6660_2752054640][bookmark: __RefNumPara__1781_2482567344][bookmark: __RefNumPara__7250_1417846212][bookmark: _Toc233644508]VARIA
1. Teilbarkeit
Sollte ein Teil der Dokumente im Zusammenhang mit der Durchführung eines systemischen Projekts, wie beispielsweise eine Bestimmung in den vorliegenden ATB, für nichtig, ungültig oder nicht anwendbar erklärt werden, so hat dies keine Auswirkungen auf die übrigen Bestimmungen oder andere Teile der Regelung, die weiterhin in Kraft bleiben und ihre Wirkung entfalten. Der nichtige, ungültige oder nicht anwendbare Teil ist analog anzuwenden, wobei die damit angestrebten Wirkungen so weit wie möglich zu berücksichtigen sind.

1. [bookmark: __RefNumPara__1802_2482567344]Vertragsauflösung

Jeder Teilnehmende an einem systemischen Projekt kann durch schriftliche Mitteilung an den Koordinator von einem Antrag für ein systemisches Projekt oder von dessen Durchführung zurücktreten; alle systemischen Projekte oder deren Anträge werden rückwirkend aufgehoben, sofern der Koordinator nichts anderes bestimmt. In jedem Fall bleiben die Verpflichtungen hinsichtlich der Gegenleistungen, der Vertraulichkeit und der Finanzierung der systemischen Projekte (Eigenanteil) mindestens für die gesamte Projektdauer bestehen.

1. Haftungsausschluss

Der Koordinator übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Verluste, die sich aus der Teilnahme eines Vertragspartners an einem systemischen Projekt ergeben. In jedem Fall hat der Koordinator keinerlei Einfluss auf die Beziehungen, den Austausch und die Interaktionen der Vertragspartner und/oder auf etwaige Schäden, die sich aus diesen Beziehungen, diesem Austausch und diesen Interaktionen ergeben, und haftet in keiner Weise dafür. Der Koordinator ist nicht für die Rechtskonformität der Handlungen und Ergebnisse im Rahmen des systemischen Projekts verantwortlich. Was die Sicherheit, Vertraulichkeit und Integrität, der im Rahmen der Teilnahme eines Vertragspartners an einem systemischen Projekt ausgetauschten oder gespeicherten Daten angeht, ist jeder Vertragspartner selbst dafür verantwortlich, geeignete technische und organisatorische Massnahmen auf seinen eigenen Systemen sowie auf den von ihm genutzten Systemen Dritter zu ergreifen, beispielsweise durch die Einrichtung separater Sicherungskopien (Backups).
Die Gewährung einer Förderung stellt weder eine Feststellung noch eine Garantie für die Rechtmässigkeit, Durchführbarkeit oder tatsächliche Realisierbarkeit des Projekts dar; der Koordinator lehnt jede Haftung ab, falls das Projekt aus irgendeinem Grund, insbesondere aufgrund der Nichteinhaltung der geltenden Rechtsgrundlagen, ganz oder teilweise nicht realisiert werden kann.

1. Digitaler Raum von Drittanbietern
Ein Hyperlink zu einer Website eines Dritten bedeutet weder, dass der Koordinator deren Inhalt billigt, noch dass er für die Richtigkeit der dort enthaltenen Informationen bürgt. Sollten Ihnen durch die Nutzung einer Website eines Dritten Schäden entstehen, kann der Koordinator hierfür nicht haftbar gemacht werden. Da der Koordinator zudem keinen Einfluss auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Datenschutzrichtlinien von Webseiten Dritter hat, sind die Vertragspartner allein dafür verantwortlich, diese sorgfältig zu lesen und zu entscheiden, ob sie diese befolgen möchten oder nicht.

1. Massnahmenfrist
Der Koordinator haftet nicht für Verzögerungen oder Versäumnisse bei der Erfüllung seiner Aufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung von „Fribourg Agri&Food“.

1. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Verfahrenssprache
Die ATB unterliegen ausschliesslich schweizerischem Recht. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche, die sich aus den ATB ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, einschliesslich ihrer Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung, Beendigung oder Kündigung, unterliegen der ausschliesslichen Zuständigkeit der Gerichte des Kantons Freiburg, Schweiz.
[bookmark: _Toc233644509]ANHÄNGE
· Verfahren zur Einreichung und Bewertung eines Antrags auf Finanzierung eines systemischen Projekts
· Verfahren zur Durchführung eines systemischen Projekts
· Vorlage für das Formular „Budget“
· Vorlage für das Formular „Work Packages“
Vorlage für den Zwischenbericht
· Vorlage für den Abschlussbericht 
· Leitfaden zur Kommunikation
· Mustervertrag zwischen den Vertragspartnern eines systemischen Projekts

[bookmark: _Toc212122101][bookmark: _Toc212122585][bookmark: _Toc212122102][bookmark: _Toc212122586][bookmark: _Toc212122103][bookmark: _Toc212122587][bookmark: _Toc212122104][bookmark: _Toc212122588][bookmark: _Toc212122105][bookmark: _Toc212122589][bookmark: _Toc212122106][bookmark: _Toc212122590][bookmark: _Toc212122107][bookmark: _Toc212122591][bookmark: _Toc212122108][bookmark: _Toc212122592][bookmark: _Toc212122109][bookmark: _Toc212122593][bookmark: _Toc233644510]UNTERSCHRIFTEN

	Ort, Datum, Unterschrift des Projektträgers 

	






	Ort, Datum, Unterschrift der anderen Vertragspartner (Unterschrift jedes Vertragspartners)

	Ort, Datum, Nachname, Vorname, Name der Organisation des Vertragspartners, Unterschrift:
 

Ort, Datum, Nachname, Vorname, Name der Organisation des Vertragspartners, Unterschrift:
 


Ort, Datum, Nachname, Vorname, Name der Organisation des Vertragspartners, Unterschrift:
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